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645. Bundesgesetz: Vorläufiger Unterhalt für Minderjährige
(NR: GP XVII RV 170 AB 440 S. 45. BR: AB 3413 S. 495.)

646. Bundesgesetz: Änderung des Gerichtsgebührengesetzes, des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes
1962 und des Grundbuchsumstellungsgesetzes
(NR: GP XVII RV 304 AB 447 S. 45. BR: AB 3414 S. 495.)

645. Bundesgesetz vom 15. Dezember 1987
über den vorläufigen Unterhalt für Minderjäh-

rige

Der Nationalrat hat beschlossen:

A r t i k e l 1

Änderungen der Exekutionsordnung

Das Gesetz vom 27. 5. 1896, BGBl. Nr. 79, über
das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exeku-
tionsordnung), zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 71/1986, wird wie folgt geändert:

1. Nach dem §382 wird folgende Bestimmung
eingefügt:

„§ 382 a. Ein Antrag eines Minderjährigen auf
Gewährung vorläufigen Unterhalts durch einen
Elternteil, in dessen Haushalt der Minderjährige
nicht betreut wird, ist zu bewilligen, wenn der
Elternteil dem Kind nicht bereits aus einem voll-
streckbaren Unterhaltstitel zu Unterhalt verpflich-
tet ist und ein Verfahren zur Bemessung des Unter-
halts des Minderjährigen gegen den Elternteil
anhängig ist oder zugleich anhängig gemacht wird.

Vorläufiger Unterhalt gemäß Abs. 1 kann höch-
stens bis zum Grundbetrag der Familienbeihilfe
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz bewilligt
werden.

Großeltern können nach Abs. 1 nicht zu vorläufi-
gem Unterhalt verpflichtet werden, der Vater eines
unehelichen Minderjährigen nur, wenn seine Vater-
schaft festgestellt ist.

Das Vorbringen des Minderjährigen ist für
bescheinigt zu halten, soweit sich aus den Pfleg-
schaftsakten, die ihn betreffen, nichts anderes
ergibt. Über den Antrag ist ohne Anhörung des
Elternteils unverzüglich zu entscheiden.

Die Möglichkeit der Anordnung einer einstweili-
gen Verfügung nach § 382 Z 8 lit. a bleibt unbe-
rührt."

2. Dem § 390 wird folgender weiterer Absatz
angefügt:

„Die Bewilligung einer einstweiligen Verfügung
nach dem § 382 Z 8 lit. a oder dem § 382 a kann
nicht von einer Sicherheitsleistung abhängig
gemacht werden."

3. Dem § 397 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt: „Gegen eine einstweilige Verfügung nach
§ 382 a ist ein Widerspruch unzulässig."

4. Nach dem § 399 werden folgende §§ 399 a
und 399 b eingefügt:

„§ 399 a. Eine einstweilige Verfügung nach
§ 382 a ist soweit einzuschränken, als sich aus den
Pflegschaftsakten ergibt oder der Gegner beschei-
nigt, daß er dem Minderjährigen offenbar nicht in
dieser Höhe zu Unterhalt verpflichtet ist.

Eine einstweilige Verfügung nach § 382 a ist auf-
zuheben:

1. wenn sich aus den Pflegschaftsakten ergibt
oder der Gegner bescheinigt, daß er dem
Minderjährigen zu Unterhalt nicht verpflich-
tet ist oder eine Bewilligungsvoraussetzung
nach § 382 a Abs. 1 nicht vorliegt;

2. wenn das Unterhaltsverfahren beendet ist.

Die Aufhebung oder Einschränkung der einst-
weiligen Verfügung nach § 382 a wirkt ab der Ver-
wirklichung des Aufhebungs- beziehungsweise Ein-
schränkungsgrundes. Dieser Zeitpunkt ist im
Beschluß über die Aufhebung oder Einschränkung
der einstweiligen Verfügung festzustellen.

Der § 399 ist nicht anzuwenden.

§ 399 b. Im Fall der Aufhebung oder Einschrän-
kung der einstweiligen Verfügung nach § 382 a
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kann der Gegner den Ersatz der Beträge verlangen,
die er nach Wirksamwerden der Aufhebung oder
Einschränkung dem Minderjährigen zu Unrecht
geleistet hat. Über den Grund und die Höhe des
Ersatzanspruchs sowie die Leistungsfrist ist nach
Billigkeit zu entscheiden. Dabei sind besonders die
Bedürfnisse des Minderjährigen und des Gegners
auf eigenen angemessenen Unterhalt sowie seine
Sorgepflichten abzuwägen; es ist auch zu berück-
sichtigen, ob der Minderjährige oder sein gesetzli-
cher Vertreter wußte oder ohne weitere Erhebun-
gen wissen mußte, daß der Gegner zu Unterhalts-
leistung nicht oder nicht in der bewilligten Höhe
verpflichtet ist.

Das Gericht kann die Aufrechnung des Ersatzan-
spruchs gegen künftig fällig werdende Unterhalts-
beiträge nach Billigkeit bewilligen.

Das Gericht kann sich die Entscheidung über
den Antrag auf Ersatz und Aufrechnung bis zur
Beendigung des Unterhaltsverfahrens vorbehalten."

A r t i k e l II

Änderungen des Unterhaltsvorschußgesetzes

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Vor-
schüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unter-
haltsvorschußgesetz 1985 — UVG), BGBl.
Nr. 451/1985, wird wie folgt geändert:

1. Im § 4 wird der Punkt am Ende der Z 4 durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 ange-
fügt:

„5. der Unterhaltsschuldner den vorläufigen
Unterhalt nach § 382 a EO nicht innerhalb
eines Monats ab Zustellung der einstweiligen
Verfügung an ihn voll erbringt."

2. Der erste Absatz des § 26 hat zu lauten:

„(1) Vorschüsse nach den §§ 3 und 4 Z 1, 4 und
5 hat das Kind insoweit zurückzuzahlen, als diese
Beträge vom Unterhaltsschuldner hereingebracht
werden."

A r t i k e l III

Änderungen des Rechtspflegergesetzes

Das Bundesgesetz betreffend die Besorgung
gerichtlicher Geschäfte durch Rechtspfleger
(Rechtspflegergesetz — RpflG), BGBl. Nr. 560/
1985, wird wie folgt geändert:

1. Im § 19 Abs. 1 wird der Punkt am Ende der
Z 2 durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende
Z 3 angefügt:

„3. die Entscheidung über die Bewilligung, Auf-
hebung oder Einschränkung einer einstweili-
gen Verfügung nach § 382 a EO."

2. Im § 19 Abs. 2 hat die Z 5 zu lauten:
„5. die Entscheidungen über den Ersatz zu

Unrecht geleisteten vorläufigen Unterhalts
gemäß § 399 b EO sowie über den Ersatz zu
Unrecht gewährter Unterhaltsvorschüsse auf
Antrag des Präsidenten des Oberlandesge-
richtes und über die unmittelbare Rückzah-
lungspflicht an den Bund;"

A r t i k e l IV

Schlußbestimmungen

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1988
in Kraft.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky

6 4 6 . Bundesgesetz vom 15. Dezember 1987,
mit dem das Gerichtsgebührengesetz, das
Gerichtliche Einbringungsgesetz 1962 und das
Grundbuchsumstellungsgesetz geändert wer-

den

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Änderungen des Gerichtsgebührengesetzes

Das Gerichtsgebührengesetz, BGBl. Nr. 501/
1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 292/1987, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 und 2 lauten:

„§ 4. (1) Wird der Anspruch des Bundes auf die
Gebühren mit der Überreichung der Eingabe (§ 2
Z 1 lit. a, d, e, h, Z 2 und 7) begründet, so können
die Gebühren durch Verwendung von Gerichtsko-
stenmarken, durch Freistempelabdrucke, durch
Einzahlung auf das Postscheck(Sonder)konto des
Gerichtes, bei dem die Eingabe eingebracht wird,
oder durch Bareinzahlung beim Rechnungsführer
(bei der Kasse) dieses Gerichtes entrichtet werden.

(2) Personen, die zur berufsmäßigen Parteienver-
tretung vor Gericht befugt sind und einer diszipli-
nären Verantwortung unterliegen, sowie öffentlich-
rechtliche Körperschaften können Gebühren, die
im Einzelfall 1000 S übersteigen, auch durch Über-
weisung auf das Postscheck(Sonder)konto des
Gerichtes, bei dem die Eingabe eingebracht wird,
entrichten. In diesem Fall ist die Entrichtung der
Gebühren durch Befestigung eines Beleges (Abs. 3)
auf dem Schriftsatz nachzuweisen. Auf dem Beleg
sind der Vermerk Gerichtsgebühren anzubringen
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und die am Verfahren beteiligten Parteien genau
zu bezeichnen. Für jede Sache ist die Vorlage eines
gesonderten Beleges erforderlich.

(3) Als Beleg dient
a) der von einem Postamt oder einer Bank

bestätigte Zahlungsbeleg in Urschrift oder
Ablichtung oder

b) eine Gleichschrift des spätestens zugleich mit
dem Schriftsatz abzusendenden Überwei-
sungsauftrages, wenn darauf der Parteienver-
treter oder die öffentlich-rechtliche Körper-
schaft mit Datum und Unterschrift bestätigt,
daß der Überweisungsauftrag unter einem
unwiderruflich erteilt wird.

(4) Die festen Gebühren, die in den Tarifpo-
sten 9 lit. c (Grundbuchsauszüge), lit. d (Abschrift-
gebühr), 10 IV (Registerauszüge), 11 (Beglaubi-
gungen und Beurkundungen), 14 Z 3 (Justizverwal-
tungsgebühren) und 15 (Abschriften und Amtsbe-
stätigungen) angeführt sind, sind durch Verwen-
dung von Gerichtskostenmarken zu entrichten.

(5) Ist bereits ein Zahlungsauftrag erlassen wor-
den, so können die Gebühren durch Einzahlung
oder durch Überweisung auf das Postscheckkonto
des Gerichtes oder der Einbringungsstelle entrich-
tet werden."

2. § 10 Z 3 lautet:

„3. alle sonstigen Körperschaften, Vereinigungen
und Personen, soweit ihnen durch Gesetz die
Befreiung von den Gerichts(Justizverwal-
tungs)gebühren zukommt, sofern sie in der
Eingabe, bei Aufnahme des Protokolls oder
Vornahme einer sonstigen Amtshandlung die
Gebührenfreiheit unter Hinweis auf die
gesetzliche Grundlage in Anspruch nehmen;
diese Gebührenfreiheit erstreckt sich nicht auf
die Gebühren für Grundbuchsauszüge
(Ergänzungen, Abschriften) nach Tarifpost 9
lit. c, auf die Abschriftgebühr nach Tarifpost 9
lit. d sowie auf die Gebühren für Registeraus-
züge (Ergänzungen, Abschriften) nach Tarif-
post 10 IV."

§ 16 Z 1 lit. c lautet:

„c) Bestandstreitigkeiten soweit nicht ein Geld-
betrag verlangt wird, sowie Streitigkeiten
über Räumungs- und Besitzstörungsklagen;"

3. § 16 Z 2 lit. b lautet:

„b) den im § 49 Abs. 2 Z 2 a bis 2 c JN angeführ-
ten Streitigkeiten aus dem Ehe- und Eltern-
verhältnis."

4. Im § 20 haben die Absatzbezeichnung „(1)"
und der Abs. 2 zu entfallen.

5. In der Tarifpost 9
a) wird der in lit. c genannte bisherige Betrag

von 20 S in 50 S geändert;

b) wird in der Spalte „Gegenstand" folgende
lit. d angefügt:
„d) Grundbuchsauszüge (Abschriften) über

eine Einlage und Abschriften aus den
HilfsVerzeichnissen, soweit diese
Abschriften im Weg der automationsun-
terstützten Datenverarbeitung herge-
stellt werden";

c) wird in der Spalte „Maßstab für die Gebüh-
renbemessung" zur neu angefügten lit. d
gehörend nachstehende Wortfolge angefügt:
„für je zwölf angefangene Seiten im Format
A 4";

d) wird in der Spalte „Höhe der Gebühren" zur
neu angefügten lit. d gehörend der Betrag
von „100 S" angefügt;

e) tritt an die Stelle der bisherigen Überschrift
zu den Anmerkungen 13 bis 15 die neue
Überschrift „Zu c und d:" und

f) lautet die Anmerkung 15:
„15. Grundbuchsauszüge (Abschriften) sowie

Abschriften nach Tarifpost 9 lit. d wer-
den erst ausgefolgt, wenn die Gebühr
hiefür beigebracht wird. Für die Gebüh-
renbemessung nach Tarifpost 9 lit. d ist
nicht das Format des verwendeten
Papiers, sondern der diesem Format ent-
sprechende Umfang des Ausdrucks maß-
geblich."

6. In der Tarifpost 10 werden
a) der in der Z IV genannte bisherige Betrag

von 20 S in 50 S geändert und
b) nach der Anmerkung 3 folgende Anmer-

kung 3 a eingefügt:
„3 a. Die Eintragung der Erhöhung des

Stamm(Grund)kapitals einer Zweignie-
derlassung einer ausländischen Kapital-
gesellschaft unterliegt der Gebühren-
pflicht nach Tarifpost 10 I lit. d Z 3."

Artikel II

Änderung des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes
1962

Das Gerichtliche Einbringungsgesetz 1962,
BGBl. Nr. 288, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 501/1984, wird wie folgt geän-
dert:

1. Im § 6 wird der dort genannte bisherige Betrag
von 20 S in 50 S geändert.

2. In § 7 Abs. 1 lauten die ersten beiden Sätze:

„§ 7. (1) Der Zahlungspflichtige kann, wenn er
sich durch den Inhalt des Zahlungsauftrages
beschwert erachtet, binnen 14 Tagen dessen Berich-
tigung verlangen. Der Berichtigungsantrag ist bei
dem Gericht einzubringen, dessen Kostenbeamter
den Zahlungsauftrag erlassen hat."
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Artikel III

Änderung des Grundbuchsumstellungsgesetzes

Das Grundbuchsumstellungsgesetz, BGBl.
Nr. 550/1980, wird wie folgt geändert:

§ 29 Abs. 1 hat zu entfallen. Die bisherigen
Abs. 2 und 3 sind als Abs. 1 und 2 zu bezeichnen.

Artikel IV

Inkrafttreten

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1988
in Kraft. Es findet auf Gerichtsgebühren und Ein-

hebungsgebühren Anwendung, bezüglich deren der
Anspruch auf die Gebühr nach dem Inkrafttreten
dieses Bundesgesetzes begründet wird.

Artikel V

Vollziehung

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen betraut.

Waldheim

Vranitzky


